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Ausgangslage  
Um mehr Menschen, die in riskanter oder abhängiger Form Suchtmittel konsumieren, früh-
zeitiger zu erreichen, ist die verbindliche Kooperation und Kommunikation zwischen nieder-
gelassenen Ärzten, in der Regel den Hausärzten und dem Suchthilfesystem eine wesentli-
che Grundlage. Dabei kommt insbesondere der Kooperation zwischen den niedergelassenen 
Ärzten und den ambulanten Beratungsstellen eine zentrale Bedeutung zu. 
In Deutschland besteht ein flächendeckendes Netz ambulanter Beratungs- und Behand-
lungsstellen, die interdisziplinär besetzt sind und arbeiten (Ärzte, Psychologen, Sozialarbei-
ter). Dies trägt dem allgemein anerkannten Verständnis von Suchtkrankheit als einem bio-
psycho-sozialen Phänomen Rechnung. In den anerkannten Beratungs- und Behandlungs-
stellen für suchtkranke Menschen (Förderrichtlinien) ist die medizinische Kompetenz selbst-
verständlicher Standard. Im Suchthilfesystem arbeiten ambulante Fachstellen und stationäre 
Fachkliniken intensiv und häufig verbundorientiert zusammen. 
 
Ziel eines modernen Beratungs- und Behandlungsverständnisses ist es, hilfesuchende und 
hilfebedürftige Menschen möglichst frühzeitig zu erreichen und Ihnen, entsprechend ihres 
individuellen Hilfebedarfs, die erforderlichen und adäquaten Hilfen zukommen zu lassen. 
Hierbei ist die ambulante und stationäre medizinische Rehabilitation, neben anderen Inter-
ventionsformen, eine wesentliche Behandlungsmaßnahme.  
 
Die Weitervermittlung von Menschen mit riskantem oder abhängigem Substanzkonsum an 
interdisziplinär besetzte Beratungs- und Behandlungsteam einer ambulanten Suchthilfeein-
richtung verstehen wir als eine Form der fachärztlichen Weitervermittlung durch niedergelas-
sene Ärzte. 
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Ansatzpunkte der Veränderung 
Zur Verbesserung bzw. zur Unterstützung der Kooperation und der Kommunikation zwischen 
niedergelassenen Ärzten(innen) und der Suchthilfe sehen wir die folgenden fünf Punkte als 
zentrale Ansatzpunkte der Veränderung an: 
 

� Haltungen und Respekt:  Gegenseitiges Verständnis zu den ungleichen Systemen 
(Suchthilfe: bio-psychosozial und sozialwirtschaftlich; Medizin: naturwissenschaftlich 
und betriebswirtschaftlich) herstellen. 
Abbau von Vorurteilen, Berührungsängsten und Barrieren über die Ebenen Informati-
on und Kommunikation, z.B. durch Informationsweitergabe und Austausch, im Rah-
men von Fort-/Weiterbildung sowie Gesprächszirkeln etc. 
Akzeptanz der gegenseitigen Fachlichkeit und insbesondere der ärztlichen Kompe-
tenz, die obligatorisch in den ambulanten und stationären Einrichtungen der Suchthil-
fe im Rahmen eines interdisziplinären Teams vorhanden ist. 

 
� Information und Kommunikation:  Unterstützung der niedergelassenen Ärzte(innen) 

durch die Suchthilfe über alle erforderlichen fachlichen Informationen sowie durch 
den Aufbau eines adäquaten Kommunikationssystems. 

 
� Verbindlichkeit:  Gegenseitige Verlässlichkeit herstellen über verbindliche Vereinba-

rungen zur Gestaltung von Kommunikation und Verfahrensabläufen, zur Federfüh-
rung und Durchführung des suchtspezifischen Case Managements wie zur Gestal-
tung der psychosozialen Betreuung bei Substitution. 

 
� Qualifizierung:  Intensivierung und Verbesserung des Wissensstandards niederge-

lassener Ärzte(innen) zu suchtmedizinischen und suchthilfebezogenen Belangen 
über Aus-, Fort- und Weiterbildung. 

 
� Anreiz und Belohnung:  Modifikation des „Belohnungssystems“ für niedergelassene 

Ärzte(innen) für die Betreuung und Behandlung von Menschen mit substanz- und 
verhaltensbezogenen Störungen. 

 
 
Positionen 
 

1. Situation :  
Ein gegenseitiges Verständnis über die Rahmenbeding ungen der Leistungser-
bringung durch niedergelassene Ärzte(innen) wie im Bereich der Suchthilfe ist 
nicht grundsätzlich vorhanden. 
 
Lösung:  Überwindung der Systemgrenzen zwischen dem non-profit-orientierten und 
überwiegend pauschal finanzierten Sozialsystem der Suchthilfe und einem marktwirt-
schaftlich orientierten Gesundheitssystem, wie es auch für niedergelassene Ärzte gilt.  
 
Umsetzung: Das bedeutet für die Vertreter(innen) der Suchthilfe, die Rahmenbedin-
gungen einer medizinischen Leistungserbringung unter marktwirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten zu akzeptieren und in ihre Kooperationsbemühungen einzubeziehen 
(z.B: Anpassung der Kommunikationsformen).  
Für die niedergelassenen Ärzte(innen) kann das bedeuten, zu akzeptieren, dass ent-
sprechendes Fachwissen auch außerhalb der Grenzen des medizinischen Systems 
besteht, insbesondere, da im interdisziplinären Helferteam der ambulanten und stati-
onären Einrichtungen der Suchthilfe die ärztliche Kompetenz unmittelbar vertreten ist. 
Und es bedeutet in der Konsequenz für niedergelassene Ärzten(innen), die Chancen 
und Möglichkeiten der Suchthilfe besser zu nutzen. 
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2. Situation : Die Kooperation wie auch die Kommunikation zwischen  Vertre-
tern(innen) der Medizin und der Suchthilfe sind von  Vorurteilen geprägt. 
 
Lösung:  Gegenseitiger Abbau von Barrieren, Berührungsängsten und Vorurteilen 
zwischen Ärzten(innen) und Suchtberater(innen).  
 
Umsetzung:  

- regelmäßige Kontaktaufnahme und Informationsaustausch,  
- Aufbau von Kooperationen zwischen niedergelassenen Ärzten(innen) und der 

Suchthilfe vor Ort, 
- Durchführung gemeinsamer Fort- und Weiterbildungen, 
- Teilnahme an gemeinsamen Arbeitskreisen und Gesprächszirkeln, 
- verbindliche Kooperationsvereinbarungen treffen, z.B. zu Kommunikations-

formen und zur Informationsweitergabe im Allgemeinen sowie über ein sucht-
hilfespezifisches Case Management wie auch über die Durchführung der psy-
chosozialen Betreuung substituierter Patienten(innen). 

 
 
3. Situation : Die niedergelassenen Ärzte(innen) werden nicht ausreich end und in 

adäquater Form über die Suchthilfe unterstützt. 
 

Lösung:  Unterstützung der niedergelassenen Ärzte(innen) durch die Suchthilfe über 
gezielte Maßnahmen. 
 
Umsetzungen :  

- schriftliche Information an den Hausarzt über Behandlungsbeginn und Bitte 
um Zusammenarbeit, 

- regelmäßige themenbezogene Informationen zu suchtspezifischen Belangen,  
- Informationsmaterialien zu Hilfemöglichkeiten zur Verfügung stellen, z.B. In-

strumente der Früherkennung und Frühintervention, Behandlungsmodule etc., 
- methodische Unterstützung für niedergelassene Ärzte(innen) anbieten, z.B. 

über Verfahren zum Kurzscreening, Kurzzeitinterventionen und Module zur 
Gesprächsführung (z.B. Motivational Interviewing), mit der Zielsetzung des 
Aufbaus von Behandlungsmotivation, 

- organisatorische Unterstützung (Verfahrensbeschreibungen etc.), 
- Übernahme des suchtspezifischen Case Managements durch die Suchthilfe. 
 

 
4. Situation : Die Kommunikation zwischen den niedergelassen Ärzte n wie der 

Suchthilfe vor Ort ist nicht den bestehenden Rahmen bedingungen und Erfor-
dernissen angepasst. 
 
Lösung:  Einführung einer ergebnisorientierten und für alle Beteiligten umsetzbaren 
Kommunikationsform zwischen der Suchthilfe und niedergelassenen Ärzten(innen), 
die den vorhandenen Realitäten angepasst ist. 
 
Umsetzungen:   

- standardisierte Kurzkommunikation bei Klienten bezogenem Abstimmungsbe-
darf, (z.B. S-B-A-R-Standards: Situation-Hintergrund-Einschätzung-
Empfehlung-externe Verbindungen, Laufzettel per Mail oder Fax etc.), 

- kooperationsbezogene News über gemeinsamen E-Mail-Verteiler, 
- zielvereinbarungsorientierte Dreiergespräche (Klient-Arzt-Suchtberater) bei 

der psychosozialen Betreuung substituierter Patienten(innen), 
- Austausch zu fallübergreifenden suchtspezifischen Belangen in örtlichen Ar-

beitskreisen. 
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5. Situation:  Der Wissensstandard niedergelassener Ärzte(innen) z ur suchtmedi-
zinischen Grundversorgung von Menschen mit substanz bezogenen oder ver-
haltensbezogenen Störungen wird weiter zunehmend qu alifiziert, beispielswei-
se über die Fort- und Weiterbildungsangebote der Är ztekammern. Die erforder-
liche Qualifizierung ist aber (noch) nicht ausreich end und flächendeckend vor-
handen. 
 
Lösung:  Belange der Suchthilfe und der Suchtmedizin als Standards in der Ausbil-
dung sowie Fort- und Weiterbildung der Mediziner(innen) etablieren. 

 
Umsetzung: 

- gemeinsame regionale Fortbildungen zu suchtspezifischen Belangen durch-
führen, 

- Belange der Suchthilfe und der Suchtmedizin sind obligatorische Ausbil-
dungsstandards im Medizinstudium. 

 
 
6. Situation:  Ärztliches Engagement im Bereich aufwendiger chroni scher Erkran-

kungen, wie einer Sucht- und Abhängigkeitsproblemat ik, wird bislang nicht 
über die Kosten- und Leistungsträger belohnt.  

 
Lösungen:  Anreizsysteme für niedergelassene Ärzte(innen) im Bereich der Abrech-
nungs- und Honorarsystematik, sowie über Hausarztverträge schaffen, um die Arbeit 
mit chronisch kranken Menschen zu erleichtern und zu intensivieren. 
 
Umsetzung:  Betreffen interne Belange des Gesundheitssystems. 
 
 
 
 
Freiburg, 11.11.10 
Caritas Suchthilfe e.V. CaSu 
Dr. Michael Heidegger, Stefan Bürkle 


